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§ 114 StVG Hausarrest
 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.03.2025

1. (1)Die Strafe des einfachen oder strengen Hausarrestes darf nur bei Überwiegen erschwerender Umstände

verhängt werden. Der Hausarrest darf vier Wochen nicht übersteigen.

2. (2)Während der Zeit des Hausarrestes ist der Strafgefangene in einem besonderen Einzelraum anzuhalten; bei

Strafgefangenen, die in Einzelhaft angehalten werden, kann in leichteren Fällen im Straferkenntnis angeordnet

werden, daß sie den Hausarrest in ihrem gewöhnlichen Haftraum zu verbüßen haben. Der Strafgefangene

entbehrt während dieser Anhaltung die im § 109 Z 3 genannten Rechte und die ihm gewährten Vergünstigungen,

soweit nicht bei einfachem Hausarrest einzelne dieser Rechte oder Vergünstigungen zur Erreichung des

erzieherischen Strafzweckes im Straferkenntnis ausdrücklich aufrechterhalten werden. Bei der Bewegung im

Freien ist der Strafgefangene von anderen getrennt zu halten. Der Strafgefangene darf nur mit Arbeiten

beschäftigt werden, die im Haftraum verrichtet werden können.

3. (3)Wird strenger Hausarrest verhängt, so ist im Straferkenntnis für die Dauer des Hausarrestes zumindest eine

der nachstehend angeführten Maßnahmen anzuordnen:

1. 1.Beschränkung der Zeit, in der der Haftraum künstlich beleuchtet wird;

2. 2.Entzug der Arbeit.
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